
2. Hat das Untersuchungsorgan verabsäumt, dem 
Staatsanwalt von der Übergabe einer Strafsache an die 
Konfliktkommission rechtzeitig Kenntnis zu geben, so 
ist dies kein Umstand, der nach der Entscheidung der 
Konfliktkommission zur Erhebung der Anklage berech
tigt, wenn es sich tatsächlich nicht um eine gering
fügige Straftat handelte.
3. Wie ist zu verfahren, wenn das Untersuchungsorgan, 
ohne den Staatsanwalt zu informieren, fehlerhaft eine 
nicht geringfügige Strafsache der Konfliktkommission 
zur Beratung übergeben hat?
4. Wann liegen im Falle einer Körperverletzung die 
Voraussetzungen zur Übergabe der Sache an die Kon
fliktkommission vor?
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Das Untersuchungsorgan der Volkspolizei in B. hat am 
8. Februar 1963 gegen den Angeklagten ein Ermitt
lungsverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung 
eingeleitet. Mit Übergabeverfügung vom 21. Februar 
1963 hat es die Sache an die Konfliktkommission des 
volkseigenen Gutes in G. übergeben.
Der Übergabeverfügung liegt im wesentlichen folgen
der Sachverhalt zugrunde:
Der Angeklagte, der als Maschinenschlosser auf dem 
volkseigenen Gut tätig ist, hatte am 2. Februar 1963 
zusammen mit einem anderen Kollegen für die schnelle 
Instandsetzung mehrerer Hänger für die Frühjahrs
bestellung eine Geldprämie in Höhe von 50 DM erhal
ten. Von diesem Geld wurde von den Prämiierten eine 
große Flasche Schnaps gekauft und ausgetrunken. Da
nach hat der Angeklagte in seiner Wohnung mit Frau 
P., mit der er zusammen lebt, noch eine kleine Flasche 
Schnaps ausgetrunken. Es kam dann zu einer Ausein
andersetzung, in deren Verlauf der Angeklagte Frau 
P., die für kurze Zeit die Wohnung verlassen hatte, 
nicht mehr hereinließ. Nachdem Frau P. sich deshalb 
zu ihrer Mutter, Frau Pö., begeben hatte, räumte der 
Angeklagte einen Teil der Wohnungseinrichtung aus 
und stellte sie auf den Hof. Dagegen schritt der künf
tige Schwiegersohn der Frau P., der Bürger B., ein. 
Hierbei kam es zu tätlichen Auseinandersetzungen, weil 
B. von dem Angeklagten beschimpft und mit einer 
Schnapsflasche bedroht worden war. Nachdem B. den 
Angeklagten, dem er überlegen war, wieder losgelassen 
und sich entfernt hatte, lief ihm der Angeklagte mit 
einem Küchenmesser nach. Der Angeklagte begab sich 
in die Wohnung der Frau Pö., wo er B. vermutete, 
und drohte dort, diesen zu erstechen. Er fuchtelte mit 
dem Messer herum und verletzte dabei Frau P., die 
ihn beruhigen wollte. Sie mußte mit einer erheblichen 
Schnittwunde am Unterarm ins Krankenhaus gebracht 
werden. Durch die Schnittverletzung war eine Sehne 
durchschnitten und eine Sehne angeschnitten worden. 
Die bei dem Angeklagten unmittelbar nach der Tat er
folgte Untersuchung ergab einen Blutalkoholwert von 
2 Promille zur Zeit der Tat.
Das Untersuchungsorgan hat das Verhalten des Ange
klagten rechtlich als fahrlässige Körperverletzung nach 
§ 230 StGB beurteilt.
Der Angeklagte wird vom Betriebsleiter und von der 
Betriebsparteiorganisation des volkseigenen Gutes als 
Landmaschinenschlosser positiv beurteilt. Er ist pünkt
lich, zuverlässig und einsatzfreudig und führt die ihm 
übertragenen Arbeiten zur Zufriedenheit aus. Im be
trunkenen Zustand ist er aber streitsüchtig. Seine Fa
milienverhältnisse waren zum Zeitpunkt der Straftat 
nicht geordnet. Er lebte mit Frau P. zusammen, mit der 
er sich jedoch nicht verstand, und hatte gleichzeitig 
intime Beziehungen zu einer anderen Frau, mit der 
er inzwischen verheiratet ist.
Die Konfliktkommission des volkseigenen Gutes G. hat 
in ihrer Sitzung am 16. Mai 1963 in Anwesenheit von 
16 Belegschaftsmitgliedern über das Verhalten des An
geklagten beraten und diesem eine Rüge ausgesprochen 
sowie die Verpflichtung des Angeklagten zur Leistung 
von 20 Aufbaustunden bestätigt.

Der Staatsanwalt des Kreises B., der von der Über
gabe der Sache an die Konfliktkommission nicht unter
richtet war, hat nach Erlaß des Beschlusses der Kon
fliktkommission am 17. August 1963 beim Kreisgericht 
B. gegen den Angeklagten wegen Begehung einer 
Rauschtat nach § 330 a StGB Anklage erhoben.
Das Kreisgericht hat den Angeklagten freigesprochen 
und seine Entscheidung im wesentlichen wie folgt be
gründet:
Die Anklage gehe davon aus, daß der hohe Grad der 
Gefährlichkeit der Tat einer Behandlung durch die 
Konfliktkommission entgegenstehe. Das Untersuchungs
organ hätte die Sache daher nicht an die Konflikt
kommission übergeben dürfen. Die Anklageerhebung 
sei zulässig, da der Staatsanwalt von der Übergabever
fügung des Untersuchungsorgans keine Mitteilung er
halten und erst nach der Entscheidung der Konflikt
kommission von der Sache Kenntnis erlangt habe. 
Diese Begründung reiche nicht aus, um eine Anklage
erhebung zu rechtfertigen. Der Staatsanwalt übersehe 
dabei, daß die Konfliktkommission von ihrem Recht, 
gegen die Übergabeverfügung Einspruch zu erheben, 
nicht Gebrauch gemacht, sondern entschieden habe. Es 
würde der Rolle und der Bedeutung der Konfliktkom
mission widersprechen, auf Grund einer anderen recht
lichen Würdigung der Straftat hinsichtlich der Gefähr
lichkeit der Handlung nachträglich eine Anklage als 
zulässig zu betrachten.
Eine Ausnahme sei nur dann möglich, wenn sich Um
stände nachträglich heraussteilen, aus denen sich er
gibt, daß es sich um keine geringfügige Straftat han
delt. Hier seien aber nachträglich keine Umstände auf
getreten, auf die sich der Staatsanwalt bei der An
klageerhebung berufen könne. Eine erst nach der Be
ratung vor der Konfliktkommission aufgetretene Mei
nung des Staatsanwalts zur rechtlichen Würdigung der 
Straftat stelle keinen solchen Umstand dar, der zur 
Anklageerhebung berechtige. Es fehle damit an den 
Voraussetzungen der Strafverfolgung, so daß der An
geklagte nach § 221 Ziff. 4 StPO freizusprechen war. 
Der Staatsanwalt hat gegen das Urteil des Kreisgerichts 
Protest eingelegt.
Aus den G r ü n d e n :
Übereinstimmend mit dem Staatsanwalt ist der Senat 
der Auffassung, daß die Straftat des Angeklagten nach 
dem Ermittlungsergebnis zum Zeitpunkt der Übergabe 
an die Konfliktkommission nicht geringfügig und 
außerdem auch rechtlich nicht einfach war, so daß die 
Übergabe an die Konfliktkommission fehlerhaft war. 
Zutreffend hat das Kreisgericht diese Gesetzesverlet
zung des Untersuchungsorgans durch Gerichtskritik 
gerügt.
Nach dem Rechtspflegeerlaß (Zweiter Abschnitt, I, 17) 
und Ziff. 63 der Richtlinie über die Wahl und die Ar
beitsweise der Konfliktkommissionen kann der Staats
anwalt im Interesse der Sicherung der Gesetzlichkeit 
innerhalb von sechs Monaten nach der Entscheidung 
der Konfliktkommission Anklage bei Gericht in sol
chen Fällen erheben, in denen sich nachträgliche Um
stände herausstellen, die ergeben, daß es sich um keine 
geringfügige Straftat handelt. Darunter sind solche Um
stände zu verstehen, die sich im Zusammenhang mit 
der Straftat selbst oder der Täterpersönlichkeit er
geben und dazu führen, daß eine ursprünglich als ge
ringfügig angesehene strafbare Handlung nicht mehr 
als geringfügig zu beurteilen ist.
Diese Auffassung des Senats entspricht auch den Aus
führungen im Leitfaden zum Rechtspflegeerlaß: „Die 
Erfahrungen bestätigen, daß sich in Einzelfällen erst 
später, manchmal im Zusammenhang mit der Ermitt
lung in einer ganz anderen Sache herausstellt, daß 
Umstände Vorgelegen haben oder Folgen eingetreten 
sind, die die seinerzeit für geringfügig gehaltene straf
bare Handlung als eine erhebliche Rechtsverletzung 
charakterisieren.“ (S e.m l e r / K e r n ,  Rechtspflege — 
Sache des ganzen Volkes, Berlin 1963, S. 145)
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